
Pflegerische Interventionen zur 
Integration eines gehörlosen Patienten 

auf einer Station des Maßregelvollzuges 

Claudia Jaekel, Dietmar Rottmann PP13.2 FHdD 04.02.2016

Gehörlos im Maßregelvollzug



Im Nordrheinwestfälischen Maßregelvollzug werden psychisch 
kranke Straftäter behandelt. Die gesetzlichen Vorgaben regelt 

das Maßregelvollzugsgesetz NRW.

In § 1 Absatz 1 wird erklärt: „Maßregeln der Besserung
und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus
oder einer Entziehungsanstalt sollen die betroffenen
Patientinnen und Patienten durch Behandlung und

Betreuung (Therapien) befähigen, ein in die
Gemeinschaft eingegliedertes Leben zu führen. Die

Sicherheit und der Schutz der Allgemeinheit und des
Personals der Einrichtungen vor weiteren erheblichen
rechtswidrigen Taten sollen gewährleistet werden.“



Sonderopferrolle

Patienten im Maßregelvollzug sind in einer
Sonderopferrolle untergebracht. Dieses bedeutet,

sie sind im Maßregelvollzug, weil befürchtet wird, dass
neue Straftaten in der Zukunft verübt werden. 



UN – Behindertenrechtskonvention Artikel 26 

„(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete 
Maßnahmen, einschließlich durch die Unterstützung durch 
andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit 

Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an 
Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale und 

berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle 
Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten 

des Lebens zu erreichen und zu bewahren.“



Pflegerische Interventionen aktuell im Maßregelvollzug

Gruppenangebote
• Gesellschaftsspiele: 
• Koch- und Backgruppen:
• Sportangebote:
• Filmabende:

Einzelangebote
• Gespräche:
• Spaziergänge:
• Sport:
• Spiele: 



Bestehende Angebote die nicht oder nur eingeschränkt 
durchgeführt werden können:

• Psychoedukation
• Morgenrunde
• Abendrunde
• Plenum
• Gesprächskreise



Inklusion?

Inklusion kann nur stattfinden, wenn sich das Angebot an dem 
gehörlosen Patienten orientiert und nicht der gehörlose 
Patient sich an das bestehende Setting gewöhnen soll.



Kleine Hochrechnung uns bekannter gehörloser Patienten in 
NRW in einigen LWL Kliniken 

•4 gehörlose Patienten auf 500 
Hörende
•0,8% Anteil

Hochgerechnet auf ganz NRW: 21,6 gehörlose auf 2700 Hörende



Ausblick und Fazit

Abschließend bleibt zu sagen, es gibt sicherlich Angebote, die
einen gehörlosen Patienten in die hörende
Patientengemeinschaft integrieren. Wenn dieses aber nur eine
Notlösung ist, muss daran gearbeitet werden, dass ein Scheitern
dort möglich ist und Alternativunterbringungen angeboten
werden können. 
Das Scheitern darf nicht dem Gehörlosen angelastet
werden.



An welchen Stellen muss weiter gearbeitet werden?

• Der exakte Bedarf wird ermittelt.
• Gibt es einen nachgewiesen unterschiedlichen Umgang 

zwischen hörenden und gehörlosen Patienten des 
Maßregelvollzuges?

• Welche nachgewiesenen Vorteile bietet ein solitäres Setting?
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